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Abstauben, tanken, vorglühen 
und ab zur Oldtimer Ausfahrt!
Samstag, 02. September 2023

14:00 Uhr
Abfahrt am Sportplatz Herzogsdorf
17:00 Uhr
Dämmerschoppen mit musikalischer 
Unterhaltung

Musiroas
Sonntag, 03. September 2023 

Sportplatz Herzogsdorf

09:30 Uhr
Feldmesse mit anschließendem 
Frühschoppen 
13:00 Uhr
Start der Wanderung und 
anschließend Dämmerschoppen 
mit der „Tanzlmusi Pappaldur“

Auf Ihr Kommen freut sich der 
Musikverein Herzogsdorf!

Brandgefahr!

Was kann man tun?

•	 Sparsamer Umgang mit Wasser
•	 Bei offenem Feuer wie Lagerfeuer 

und beim Grillen muss besonders 
Acht gegeben werden 

•	 Keine Zigarettenstummel auf den 
Boden bzw. aus dem Fenster wer-
fen

•	 Auch bei elektrischen Anlagen und 
Geräten mit großer Hitzeentwick-
lung muss auf die Brandgefahr ge-
achtet werden!

•	 Beim Abstellen von KFZ´s im ho-
hen Gras am Straßenrand, gibt es 
durch den heißen Auspuff und Ka-
talysator erhöhte Brandgefahr!

•	 Aufgrund der Erntetätigkeiten in 
der Landwirtschaft nehmen auch 
Feld- und Strohbrände zu. Darum 
werden alle Landwirte gebeten, 
die Güllefässer mit Wasser zu fül-
len bzw. zu überlegen, wo sich die 
nächste Wasserentnahmestelle 
(Löschwasser) in Ihrer Nähe befin-
det.

Waldbrandschutzverordnung:

§ 1 Schutzmaßnahmen
In allen Waldgebieten des Bezirkes 
Urfahr-Umgebung, sowie in deren 
Gefährdungsbereichen ist das An-
zünden von Feuer bzw. Rauchen 
verboten. Der Gefährdungsbereich 
ist dort gegeben, wo die Bodende-
cke oder die Windverhältnisse, das 
Übergreifen eines Bodenfeuers
oder eines Feuers durch Funkenflug 
in den Wald begünstigen.

§ 2 Bekanntmachung des Verbots
Waldeigentümer/innen dürfen die-
ses Verbot in geeigneter Weise er-
sichtlich machen.

§ 3 Strafbestimmungen
Übertretungen nach § 1 werden 
mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe 
bestraft. Bei Vorliegen besonders 
erschwerender Umstände können 
beide Strafen nebeneinander ver-
hängt werden.

Ferienaktion Bibliothek

Gratis-Verleih für 
Kinder und Jugendliche!

VBW Neußerling

Neußerlinger „WeinLese“
Samstag, 12. August 2023
20:00 Uhr | Luagschmiede

Lesung:       Alois Ratzenböck
Begleitung: Hansberglandtrio

Auf Ihr Kommen freut sich das 
Volksbildungswerk Neußerling!

Kompostieranlage

Die Fam. Kepplinger sagt DANKE!

„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich 
alle so viel Mühe für eine richtige Tren-
nung des Grünmaterials geben; … und 
noch mehr darüber, dass wir so gut 
wie nie Plastik oder Fremdstoffe dazwi-
schen vorfinden“, so Fabian Kepplinger, 
der Betreiber der Kompostieranlage.

Folgende Materialien können an-
geliefert werden:

•Sträucher:
Sträucher, Äste, gröberes Holz

•Grünschnitt:
Gras, Heu, Laub, Sägespäne, Erde     
ohne Steine, Asche, Strauchschnitt

•Biotonnenmaterial

Die Anlieferung ist zu folgenden 
Zeiten möglich:

Mi+Fr: 13:00 - 19:00 Uhr
Sa: 10:00 - 17:00 Uhr

In der Bibliothek erhalten Sie Lesepäs-
se und für jedes ausgeliehene Buch 
erhalten Sie einen Stempel in den 
Pass. Unter den gestempelten und 
eingesendeten Lesepässen werden 
tolle Buchpreise verlost. 

Den gestempelten Lesepass können 
Sie bis Ferienende in der Bibliothek 
abgeben!

Am Donnerstag, 31. August 2023 
sind Gemeindeamt und Postpart-
nerstelle geschlossen.
Dringende Poststücke können Sie bei 
den umliegenden Postpartnerstellen 
aufgeben.

Wir bitten um Verständnis!

Gemeindeamt und
Postpartnerstelle

MV Herzogsdorf

Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre, die wäh-
rend der Sommerferien 
die Bibliothek besuchen, 
erhalten sämtliche Medi-
en gratis.



Baufertigstellungsanzeige

Sie haben in den letzten Jahren einen 
Neu-, Zu- oder Umbau bei einem Ge-
bäude umgesetzt. 
Wurde die Baufertigstellung der 
Baubehörde auch schriftlich ange-
zeigt?

Eine Benützung von Gebäuden/
Gebäudeteilen und baulichen Anla-
gen ist erst nach Anzeige der Bau-
fertigstellung bei der Baubehörde 
(Marktgemeindeamt) zulässig. Dieser 
Anzeige sind alle im Bewilligungsbe-
scheid geforderten Beilagen anzu-
schließen.
Die Nutzung ist erst 8 Wochen nach 
Einlangen der vollständigen und 
ordnungsgemäß belegten Baufer-
tigstellungsanzeige zulässig. 

Diese Frist kann nur unterschritten 
werden, wenn die Baubehörde dem 
Bauherrn schon vorher mitteilt, dass 
eine Untersagung der Benützung nicht 
beabsichtigt ist.

Alle, die Baumaßnahmen umgesetzt 
haben, mögen sich vergewissern, ob 
auch die Baufertigstellung ordnungs-
gemäß im Marktgemeindeamt gemel-
det wurde. 

Ist diese noch ausständig, bitte 
unverzüglich nachholen. 

Unbedingt beachten:

•	 Gebäude oder Gebäudebereiche, 
für die noch keine Baufertigstellung 
gemeldet wurde, dürfen aufgrund 
der Gesetzeslage nicht benützt 
werden.

•	 Eine Missachtung kann in Scha-
densfällen (Brand, Unfälle) verwal-
tungsrechtliche oder gar strafrecht-
liche Folgen nach sich ziehen.

Auskünfte erteilen Ihnen:
Herr Manfred Mittermayr
Tel. 07231/2255-212 
Frau Daniela Keplinger
Tel. 07231/2255-213

Wild auf Wildbret

Wildbret ist ein hochwertiges Natur-
produkt aus der Region, direkt von der 
Jägerschaft vor Ort.

Je nach Region können Sie saisonal 
Reh, Wildschwein, Hirsch, Hase, Fa-
san oder auch Ente direkt bei den Jä-
ger/innen der Umgebung beziehen.

Köstliche Rezeptideen finden Sie unter
www.ooeljv.at/jagd-in.ooe/wildbret-
rezepte/ 

ASZ - Altstoffsammelzentrum

Die Umwelt Profis starten eine Umfra-
ge.

Ziel der Befragung ist es, die Mei-
nung der Bürger einzuholen, um die 
Dienstleistungen der Altstoffsammel-
zentren kontinuierlich zu verbessern. 

Die Umfrage dauert nur wenige Minu-
ten und alle Angaben werden selbst-
verständlich vertraulich behandelt. 

Umfrage ausfüllen und gewinnen!

1. Preis
1x Klimaticket für OÖ

2. Preis + 3. Preis
je 1 Hotelgutschein im Wert von 
500,00 €

Einfach QR-Code scannen oder unter:
https://ww3.unipark.de/uc/Umweltprofis/

Anmeldung zur 
Spielgruppe

Ab September startet das neue Spiel-
gruppenjahr 2023/2024, mit Gruppen 
in Neußerling und Herzogsdorf. 

Wenn Sie Ihr Kind ab Herbst eine 
Spielgruppe besuchen lassen möch-
ten, schreiben Sie eine E-Mail an: 
spiegel.herzling@gmail.com 
mit folgenden Daten:
•	 Name und Adresse 
•	 Name und Alter des Kindes (emp-

fohlenes Spielgruppenalter: ab 1 
Jahr)

•	 Telefonnummer 
•	 wo die Spielgruppe (Neußerling 

oder Herzogsdorf) besucht wird

Stellenangebot

Die Altenbetreuungsschule des Lan-
des OÖ beginnt im Herbst mit diversen 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen im 
Bereich der Fach-Sozialberatung und
Fach-Sozialbetreuung mit dem Schwer-
punkt Altenarbeit incl. Pflegeassistenz 
sowie diverse Fort- und Weiterbildun-
gen.

Informationen und Anmeldung unter 
www.altenbetreuungsschule.at/Fbabs

Weitere Stellenanzeigen in der 
Umgebung finden Sie auf unserer 

Homepage!

Frisches Wildbret von der Region
gleich direkt bestellen bei:
Josef Märzinger:
0664/1269271
Leopold Kitzmüller-Schütz:
0676/836966000

Sonntag, 20. August 2023
09:00 Uhr Festgottesdienst mit Abt 
Reinhold Dessl
Anschließend Jubiläumsfrühschop-
pen mit Speis und Trank beim Tischler-
bauer und musikalischer Begleitung von 
der Musikkapelle Neußerling.

75 Jahre Marien-
kirche Neußerling



Badespaß

Sommerliche Temperaturen locken 
Groß und Klein ins kühle Nass. Doch 
Vorsicht, durch Selbstüberschätzung 
und leichtsinniges Handeln verletzen 
sich österreichweit mehrere tausend 
Personen so schwer, dass sie im Kran-
kenhaus behandelt werden müssen.

Allgemeine Tipps:
•	 Machen Sie sich mit den Regeln 

der Selbsthilfe im Wasser für uner-
wartete Situationen vertraut 

•	 Niemals in unbekannte Gewässer 
springen – Untiefen können lebens-
gefährlich sein

•	 Überschätzen Sie im freien Gewäs-
ser nicht Ihre Kraft und Ihr Können

•	 Entfernungen lassen sich im Was-
ser viel schwerer einschätzen als 
an Land – daher ist besondere Vor-
sicht bei langen Strecken geboten

•	 Hafeneinfahrten, Schleusen, Brü-
ckenpfeiler und Wehre sind keine 
Schwimm- und Badezonen

•	 Gehen Sie nie unter Alkoholeinfluss 
schwimmen

•	 Bei Gewitter ist das Baden lebens-
gefährlich

Baden mit Kindern:
•	 Machen Sie Ihr Kind früh mit den 

Gefahren des Wassers vertraut
•	 Lassen Sie Ihr Kind nie aus den Au-

gen, auch wenn es Schwimmhilfen 
trägt

•	 Ermöglichen Sie Ihrem Kind so früh 
wie möglich einen Schwimmkurs

•	 Seien Sie sich der Gefahren von 
Kleingewässern bewusst

•	 Informieren Sie sich im Fachhandel, 
welches Abdeck-, Alarm- oder Si-
cherungssystem für Ihren privaten 
Bereich am besten geeignet ist

Bei Badeunfällen sind die lebensretten-
den Sofortmaßnahmen entscheidend 
(Wiederbelebung: 30 Herzdruckmas-
sagen, 2 Beatmungen). Notrufnummer 
Wasserrettung: 130

Nähere Informationen erhalten Sie 
beim OÖ. Zivilschutz | Petzoldstraße 
41 | 4020 Linz | Tel.: 0732/652436 | 
E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at

Informationen zum Gelben Sack

Die Kunststoffsammlung ist in erster 
Linie für weniger mobile Bürger/innen 
gedacht sowie für jene, denen die 
Kunststofftrennung im ASZ bislang zu 
mühsam war.

Die Recyclingquote liegt beim Gelben 
Sack bei 40 %. Die anderen 60 % der 
Sammelmenge sind nicht geeignet für 
das Recycling und können nur einma-
lig als Erdölersatz z.B. in der Zement-
industrie verbrannt werden.
Im ASZ liegt die Recyclingquote bei 
Kunststoffen bei 90 %. 

Bitte daher wenn möglich Kunst-
stoff-Verpackungen über das Alt-
stoffsammelzentrum gemeinsam 
mit den anderen Altstoffen (z.B. 
Papier, Karton, Metall, …) zu ent-
sorgen. 

Wo erhalte ich die Gelben Säcke?

Das darf in den Gelben Sack!

•	 Plastikflaschen: Getränkefla-
schen aus PET, Spülmittelflaschen, 
Shampooflaschen, sonstige Plastik-
flaschen für Körperpflegeprodukte

•	 Leichtverpackungen: Joghurt-
becher, Kunststofftuben, Obst- und 
Fleischtassen, Plastiksackerl, Obst- 
und Gemüsenetze, Kunststoffde-
ckel und -verschlüsse, Chipssackerl 
und Verbunddosen, Kunststoffka-
nister, Blisterverpackungen, Wurst-
verpackungen, Folien, Luftpols-
terfolien, Styropor-Verpackungen, 
Tetrapack, Milch- und Saftpackerl

•	 Textilverpackungen: Jutesäcke 
(Orangen, Reis, ...), Textilnetze 
(Kartoffeln, Zwiebeln, ...)

•	 Holzverpackungen: (Einweg-)
Holzbehältnisse für Obst- und Ge-
müse 

•	 Keramikverpackungen: Wein- 
und Schnapsflaschen, Kosmetik-
tiegel

Das gehört nicht hinein:

•	 Restabfall: Windeln, Binden, Tam-
pons und sonstige Hygieneartikel, 
Taschentücher, ...

•	 Kunststoff-Nichtverpackungen: 
Spielzeug, Haushaltswaren (Wä-
schekorb, Kleiderbügel, Eimer), 
Gartengeräte (Gartenschlauch)

•	 Textilien: Kleidung, Schuhe, Bett-
wäsche, Stoffreste, ...

•	 Metalle: Kochtopf, Eisenschrott, 
Elektro- und Elektronikgeräte

•	 Metall- und Aluminiumverpa-
ckungen: Getränkedosen, Kon-
servendosen, Metallverschlüsse, 
Alufolie, Alutassen, Bierkapseln, ...

Öffnungszeiten ASZ Herzogsdorf:

Montag    14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Freitag     09:00 Uhr - 12:00 Uhr
     13:00 Uhr - 18:00 Uhr

Samstag  08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Die Gelben Säcke kön-
nen jederzeit in der              
Bürgerservicestelle am 
Marktgemeindeamt ab-
geholt werden.

Aktuelle Abfuhrtermine:
Montag, 04. September 2023
Montag, 16. Oktober 2023
Montag, 27. November 2023

Wir bitten Sie, den vollen Sack frü-
hestens am Vorabend des Abfuhrtags 
oder unbedingt ab 06:00 Uhr am Tag 
der Abholung bereitzustellen, damit 
dieser auch sicher mitgenommen wer-
den kann. Die Sammlung kann bis zu 
3 Tage dauern.


